
 Brentanoschule, Rödelheim    
 

Anmeldung Frühbetreuung 

Folgende Bedingungen gelten für die Frühbetreuung: 

• Kinder, die an der Frühbetreuung teilnehmen, müssen verbindlich für die jeweiligen 

Wochentage angemeldet werden. 

• Die Anmeldung gilt für ein Schulhalbjahr. 

• Die Kinder müssen bei Krankheit entschuldigt werden (SMS oder Anruf an 0159.04212379) 

• Fehlt Ihr Kind 5x unentschuldigt, kündigen wir Ihnen den Platz!  

• Die Frühbetreuung beginnt um 7.15/7.30 Uhr und um 8.00 Uhr und geht bis 8.45 Uhr 

• Die Frühbetreuung ist für Kinder gedacht, deren Eltern berufstätig sind und die deshalb sehr 

früh in die Schule gehen müssen. 

• Die Frühbetreuung findet in den Räumen der ESB statt. 

• Die Frühbetreuung ist kostenlos. 

• Von 7.45-8.00 Uhr werden die Kinder, die nicht zur Frühbetreuung angemeldet sind, durch 

die Frühaufsicht auf dem Hof beaufsichtigt. 

• Wenn sich die Kontaktdaten oder Lebensumstände ändern, muss dies der Schule 

unverzüglich mitgeteilt werden. 

Bitte füllen Sie den unteren Abschnitt aus und geben Sie diesen bei der /dem Klassenlehrer*in 

Ihres Kindes oder im Sekretariat ab. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für die Frühbetreuung an der Brentanoschule an. 

 

Name des Kindes: _________________________________ Klasse: ___________________ 

 

Telefon Mutter: ________________________ Telefon Vater: ________________________ 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen: 

o Ich / wir sind berufstätig, deshalb benötigt mein / unser Kind eine Betreuung vor dem 

Unterricht 

Mein / unser Kind soll an folgenden Tagen die Frühbetreuung besuchen: 

Zeit Montag Dienstag  Mittwoch Donnerstag Freitag 

7.15 / 7.30 Uhr      

8.00 Uhr      

 

Wenn sich unsere Kontaktdaten oder Lebensumstände ändern, teilen wir dies der 

Frühbetreuung unverzüglich mit! 

 

_________________  ______________________________________________ 

Datum    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


